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Abb. 5-7: Verkehrsbelastung (DTVw) in Variante G2 „Durchbindung“ 2030 
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Abb. 5-8: Differenznetz (DTVw) Variante G2 „Durchbindung“ zu Prognose-Mitfall 2030, 
rote Balken verdeutlichen Verkehrszunahmen, grüne Verkehrsabnahmen 
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5.5 Verkehrsspinnen Gerichtsstraße 

Um die Wirkung der Öffnung der Gerichtsstraße besser darstellen zu 

können, wurden sogenannte Verkehrsspinnen von einem Abschnitt 

der Gerichtsstraße (auf den Abbildungen heller violett) angefertigt. 

Der hellviolette Abschnitt markiert den Bereich, dessen Verkehrs-

ströme in beiden Fahrtrichtungen dargestellt werden sollen, die dun-

kelvioletten Abschnitte, die Äste, zeigen, wie sich diese Verkehrs-

ströme im Straßennetz verteilen.  

Die Belastungszahlen sind auf 100 gerundet und jeweils am entspre-

chenden Straßenabschnitt in Fahrtrichtung rechts dargestellt. 

Abb. 5-9: Verkehrsspinne der Gerichtsstraße für den Prognose-
Nullfall 

Abb. 5-10: Verkehrsspinne der Gerichtsstraße für den Prognose-Mitfall 
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Abb. 5-11: Verkehrsspinne der Gerichtsstraße für die Variante G1 
„Haken“ 

Abb. 5-12: Verkehrsspinne der Gerichtsstraße für die Variante G2 – 
„Durchbindung“ 

Wie bei den Darstellungen der Verkehrsspinnen deutlich wird, ändert 

sich bei der Variante „Mitfall“ die Verkehrsbelastung in der Gerichts-

straße gegenüber dem Nullfall nicht. Die in diesem Abschnitt darge-

stellten Verkehrsströme umfassen den Busverkehr, Krankenwagen 

und die Nutzer der auf der Gerichtsstraße befindlichen Parkplätze. 

Die Öffnung der Gerichtsstraße zur Freiherr-vom-Stein-Straße bei 

gleichzeitiger Abbindung zur Düsseldorfer Straße für den MIV führt zu 

einer Verlagerung der Fahrten zur Straße An St. Remigius (v.a. Quell- / 

Zielverkehr zu Krankenhaus und Marienschule) von der Düsseldorfer 

Straße auf die Achse Freiherr-vom-Stein-Straße / Gerichtsstraße, 

Wirkung Mitfall

Wirkung Variante G1  
„Haken“
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ebenso für den Quell- und Zielverkehr zu den Anbindungen auf der 

östlichen Gerichtsstraße. Diese Verlagerung ist begrenzt auf rund 400 

Fahrten pro Richtung am Werktag ohne Veränderungen im Busver-

kehr. Bei den 200 bzw. 300 Fahrten zwischen Gerichtsstraße und Ber-

liner Platz handelt es sich um Busse, da diese Verkehrsbeziehung für 

den allgemeinen MIV gesperrt ist. 

Wie bereits in der Verkehrsuntersuchung 2016 gezeigt, fließt bei einer 

Öffnung der Gerichtsstraße zur Freiherr-vom-Stein-Straße hin nicht 

nur der Quell- und Zielverkehr zu Gerichtsstraße, Abtshof und An St. 

Remigius durch die Gerichtsstraße, es wird deutlich mehr Verkehr in 

die Gerichtsstraße gezogen. In Westrichtung kommen rund 1.500 

Fahrten / Werktag hinzu, in Gegenrichtung sind es sogar 2.400 Fahr-

ten / Werktag. Die Rat-Deycks-Straße mit dem hochbelasteten Knoten 

zur Rennbaumstraße wird kaum genutzt. Die resultierende Entlastung 

der Rat-Deycks-Straße ist auch in der Differenzdarstellung (Abb. 5-8) 

gut nachvollziehbar. 

Bei den Verkehrsströmen der Verkehrsspinnen handelt es sich im We-

sentlichen um Quell- und Zielverkehr aus der Umgebung der Gerichts-

straße, keine Fahrten zwischen Düsseldorfer und Lützenkirchener 

Straße. Dafür wird weiter die Rat-Deycks-Straße genutzt.  

5.6 Zwischenfazit 

Die Auslastung der Europaallee ist mit 12.600 Kfz/Werktag im Süden 

bis 20.000 Kfz/Werktag im Norden vergleichbar hoch wie beim Mitfall 

2016 (12.000 bzw. gut 19.000 Kfz/Werktag). Auch die Wirkung der Ver-

knüpfungen zwischen Bahnallee und Europaallee in Höhe der Goe-

thestraße sowie nördlich der Uhlandstraße führt zu der bereits 2016 

beschriebenen Umverteilung von rund 4.800 bis 9.600 Kfz/Werktag 

(damals 4.500 bis 8.400 Kfz/Werktag) von Bahnallee auf die Euro-

paallee. Auch die zusätzliche Entlastung der Robert-Koch-Straße um 

bis zu 2.600 (damals 2.400) Kfz/Werktag bleibt vergleichbar.  

Auch die Varianten G1 und G2 unterscheiden sich in der Umvertei-

lungswirkung der Verkehrsmengen von der Bahnallee auf die Euro-

paallee nicht wesentlich vom Prognose-Mitfall.  

Die Wirkungen der neu hinzugekommenen Variante G1 „Haken“ kon-

zentriert sich auf die Umverteilung von rund 3.000 Fahrten/Werktag 

von der Düsseldorfer Straße auf die Freiherr-vom-Stein-Straße und 

führt so zu einer Entlastung der Opladener Innenstadt im Bereich der 

Düsseldorfer Straße. Der Preis dafür ist allerdings eine zusätzliche 

Wirkung Variante G2 
„Durchbindung“

Wirkung aktualisierter 
Prognose-Mitfall

vergleichbare Auswirkun-
gen der Varianten G1-G2 
im Bereich Bahnallee

Bündelung des Verkehrs 
auf Freiherr-v.-Stein-Str. 
durch „Haken“
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Belastung der Freiherr-vom-Stein-Straße, was hinsichtlich des Schall-

schutzes Auswirkungen haben könnte. 

Die Variante G2 „Durchbindung“ entspricht in Konzeption und Wirkung 

der Variante G3: „Öffnung“ der Untersuchung von 2016. Die Öffnung 

der Gerichtsstraße führt unverändert zu einer deutlichen Verkehrsver-

lagerung von der Rat-Deycks-Straße auf den Straßenzug Düsseldorfer 

Straße / Gerichtsstraße und damit zu einer Belastung von insgesamt 

6.500 (damals 6.600) Kfz/Werktag. Bei dieser Variante ist mit Sicher-

heit eine Überschreitung der für den Schallschutz verbindlichen Grenz-

werte zu erwarten.  

Verkehrsverlagerung ins 
Opladener Zentrum durch 
Durchbindung Gerichts-
straße
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6 Untersuchung der Verkehrsqualität  

6.1 Untersuchungsansatz 

Zur Aktualisierung des Verkehrsgutachtens 2016 ist in der vorliegen-

den Studie nur die Untersuchung des Nordkreisels erforderlich. Die 

Auswirkungen am ovalen Kreisel werden in dieser Untersuchung nicht 

betrachtet, da einerseits die Auswirkungen durch die Aktualisierung 

des Bahnhofsquartiers zu vernachlässigen sind, andererseits für den 

Knoten 2016 eine sehr gute Verkehrsqualität festgestellt wurde und 

daher bei den geringen zu erwartenden Veränderungen keine Prob-

leme zu erwarten sind. 

Da der Nordkreisel noch nicht fertiggestellt ist, kann nicht auf Zählda-

ten zugegriffen werden. Als Datengrundlage dienen daher wie 2016 

die prognostizierten Belastungswerte des Verkehrsmodells für die ein-

zelnen Varianten. Es ist die Funktionsfähigkeit des Nordkreisels nach-

zuweisen. 

Darüber hinaus muss die Verträglichkeit zwischen Nordkreisel und 

dem in direkter Nachbarschaft befindlichen lichtsignalgeregelten Kno-

tens Rat-Deycks-Straße/ Rennbaumstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße 

nachgewiesen werden. Dazu wird anhand der Rückstaulängen beider 

Knoten der Grad der Beeinflussung überprüft. 

Aufgrund der Zählung und der Verkehrserzeugung lassen sich die Spit-

zenstunden z.T. etwas genauer bestimmen, für alle anderen Fahrten 

wird ein Spitzenstundenanteil von 9% des DTVw zugrunde gelegt. 

Bei der Zählung Gerichtsstraße ergeben sich für den Quell- sowie den 

Zielverkehr zu den Spitzenstunden bis zu 9%, so dass diese Daten 

ebenfalls mit 9% angenommen werden.  

Aus den in der Verkehrserzeugung ermittelten Fahrten werden die re-

levanten Anteile für die Morgen- und Nachmittagsspitze berechnet. 

Dazu werden alle Fahrten anhand der nutzungszugehörigen Tages-

gänge für den Quell- und Zielverkehr über den gesamten Tag verteilt 

und die Werte für die Morgenspitze (7-8 Uhr) und Nachmittagsspitze 

(17-18 Uhr) bestimmt. Der Anteil zur Morgenspitze beträgt für Quell- 

und Zielverkehr des Bahnhofsquartiers nur jeweils 6%, zur Nachmit-

tagsspitze sind es jeweils rund 15%. Da nur die maximale Spitzen-

stunde für die Berechnung erforderlich ist, wird im Folgenden lediglich 

die Nachmittagsspitze betrachtet.  

Verträglichkeit Nordkrei-
sel / Rennbaumplatz

Berücksichtigung Zäh-
lung / Verkehrserzeugung
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Im Verkehrsmodell sind die erzeugten Verkehre im Mitfall bereits be-

rücksichtigt und von den übrigen Fahrten nicht mehr zu trennen. Da 

vom gesamten Verkehr ein Anteil von 9% in die Berechnung der Spit-

zenstunde eingeht, für das Bahnhofsquartier aber ein Spitzenstunden-

anteil von 15% maßgeblich ist, erhalten alle Fahrbeziehungen (Quell- 

und Zielverkehr des Bahnhofsquartiers) einen zusätzlichen Zuschlag 

von 6% (15%-9%). Das entspricht rund 127 Fahrten. Diese werden für 

den Zielverkehr auf die Zufahrt Europaallee aufgeschlagen, da dies die 

einzige Zufahrt zum Bahnhofsquartier ist. Für den Quellverkehr werden 

die 127 Fahrten aufgeteilt: weitere 73 Fahrten über die Europaallee 

und weitere 54 Fahrten über die Freiherr-vom-Stein-Straße. 

6.2 Ergebnisse Nordkreisel 

Der Nordkreisel, der die Freiherr-vom-Stein- und Lützenkirchener 

Straße mit der Europaallee verbindet, ist in allen Varianten hoch be-

lastet. Die Gesamtbelastung über alle Zuflüsse erreicht in der Spitzen-

stunde je nach Variante zwischen rund 2.480 und 2.6507 und erreicht 

damit etwa dieselben Belastungen wie bei der Untersuchung 2016, bei 

der die Gesamtbelastungswerte zwischen 2.450 und 2.680 Fahrzeu-

gen lagen. Neben der Verkehrsqualität ist insbesondere der Rückstau 

in Richtung Rennbaumstraße / Rat-Deycks-Straße zu berücksichtigen. 

Die Ergebnisse werden für die einzelnen Varianten dargestellt. Da es 

sich beim Nullfall um eine Vergleichsvariante handelt, werden nur die 

Varianten Mitfall (Sperrung Gerichtsstraße), G1 „Haken“ und G2 

„Durchbindung“ dargestellt. Die Ergebnisse für den Nullfall finden sich 

im Anhang. 

6.2.1 Prognose-Mitfall (Sperrung Gerichtsstraße) 

Bei der Variante Prognose-Mitfall, bei der die Gerichtsstraße unverän-

dert nur für den ÖPNV geöffnet ist, erreicht der Kreisel die Qualitäts-

stufe D (ausreichend) und damit eine ausreichende Verkehrsqualität.  

Die Verkehrsqualität der einzelnen Zufahrten beträgt dabei:  

 Freiherr-vom-Stein-Straße Südwest: Q-Stufe C (befriedigend) 

 Freiherr-vom-Stein-Straße Nordwest / Lützenkirchener Straße/ 

Europaallee: Q-Stufe D (ausreichend) 

7  Summe der Fahrten über alle Zufahrten zum Nordkreisel zur (Nachmittags-) Spitzenstunde: 
Nullfall: 2.560, Mitfall: 2.480, G1 Haken: 2.650, G2 „Durchbindung“: 2.610  
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Da alle Zufahrten bis auf eine die Qualitätsstufe D erreichen, läuft der 

Kreisel, befindet sich aber zur Spitzenstunde regelmäßig an der 

Grenze der Belastbarkeit. 

Abb. 6-1: Verkehrsqualität Nordkreisel für den Prognose-Mitfall 

Abb. 6-2: Verkehrsqualitäten der Zufahrten Nordkreisel für den 
Prognose-Mitfall (Qualitätsstufe D) 

6.2.2 Variante G1 „Haken“ 

In der Variante G1 „Haken“, ist die Gerichtsstraße für den allgemeinen 

motorisierten Individualverkehr (MIV) bis An St. Remigius geöffnet und 

die Verbindung zur Düsseldorfer Straße unterbunden. In diesem Fall 

erreicht die Verkehrsqualität die Stufe F (ungenügend). Da auch die 
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übrigen Zufahrten nur wenig besser bewertet werden (Stufe E: man-

gelhaft), ist von einer regelmäßigen Überlastung des Kreisels zur Spit-

zenstunde auszugehen. 

Die Verkehrsqualität der einzelnen Zufahrten beträgt dabei:  

 Freiherr-vom-Stein-Straße Nordwest und Südwest, / Lützenkir-

chener Straße: Q-Stufe E (mangelhaft) 

 Europaallee: Q-Stufe F (ungenügend) 

Da die drei Zufahrten mit mangelhafter Verkehrsqualität zur Spitzen-

stunde knapp unter der Auslastungsgrenze und die Europaallee knapp 

über der Auslastungsgrenze liegen, ist mit Stau im Kreisel zu rechnen. 

Abb. 6-3: Verkehrsqualität Nordkreisel Variante G1 „Haken“ 

Abb. 6-4: Verkehrsqualitäten der Zufahrten Nordkreisel für die Va-
riante G1 „Haken“ (Qualitätsstufe F) 
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6.2.3 Variante G2 „Durchbindung“ 

Bei der Variante G2 „Durchbindung“ mit Öffnung der Gerichtsstraße 

auch für den motorisierten Individualverkehr (MIV) in beiden Richtun-

gen, wird ebenfalls mit der Qualitätsstufe F (ungenügend) keine aus-

reichende Qualität mehr erreicht.  

Für die einzelnen Zufahrten ergeben sich die Qualitätsstufen:  

 Freiherr-vom-Stein-Straße Nordwest: Q-Stufe C (befriedigend) 

 Freiherr-vom-Stein-Straße Südwest / Lützenkirchener Straße: 

Q-Stufe E (mangelhaft) 

 Europaallee: Q-Stufe F (ungenügend) 

Auch bei der Variante „Durchbindung“ wird durch das erforderliche 

Wenden der Besucher der Bahnhofsquartier-Parkgarage im Nordkrei-

sel die ausreichende Verkehrsqualität (Stufe D) verpasst.  

Abb. 6-5: Verkehrsqualität Nordkreisel Variante G2 „Durchbin-
dung“ 
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Abb. 6-6: Verkehrsqualitäten der Zufahrten Nordkreisel für die Va-
riante G2 „Durchbindung“ (Qualitätsstufe F) 

6.3 Zwischenfazit 

Während in der Untersuchung 2016 der Nordkreisel in den untersuch-

ten Varianten noch mit befriedigender bis ausreichender Verkehrsqua-

lität lief, ist unter den aktualisierten Bedingungen höchstens eine aus-

reichende Qualität zu erreichen (Prognose-Mitfall), die beiden Varian-

ten zur Öffnung der Gerichtsstraße lassen sich dagegen nicht mehr mit 

befriedigendem Ergebnis abwickeln. Da die durch das Bahnhofsquar-

tier erzeugten Verkehre geringer ausfallen als 2016 prognostiziert, ist 

das ein überraschendes Ergebnis, offenbar sind jedoch die übrigen Än-

derungen nicht zu vernachlässigen.  

Gegenspieler ist u.a. die Verkehrszählung in der Gerichtsstraße, durch 

die die Belastungswerte um rund 1.000 Fahrten am Tag nach oben 

korrigiert werden müssen. Diese Fahrten wirken in den Varianten G1 

und G2 direkt über die Zufahrt Freiherr-vom-Stein-Straße auf den 

Nordkreisel und führen zu einer Abnahme der Verkehrsqualität.  

Durch die konkreten Angaben zu den Nutzungen des Bahnhofsquar-

tiers können die Quell- und Zielverkehre genauer bestimmt werden. 

Diese liegen zur Spitzenstunde mit 15% deutlich über den allgemein 

angenommenen 9% der Tagesverkehrsbelastung, so dass die Fahrten 

zur Spitzenstunde entsprechend nach oben korrigiert werden müssen.  

Das Verlegen der Parkhauszufahrt von der kaum belasteten Freiherr-

vom-Stein-Straße an die bereits hoch belastete Europaallee führt zu 

einer weiteren Ungleichverteilung der Verkehrszuflüsse des Nordkrei-

sels und damit zu einer Verschlechterung der Verkehrsqualität  



Verkehrsuntersuchung B-Plan Nr. 208B/II „Quartiere“– Fortführung für den 

Bereich des Wettbewerbes 

53 

2016 waren für die Anbindung zum Parkhaus alle Abbiegebeziehun-

gen berücksichtigt worden, so dass die aktuelle Rechts-Einfahrt – 

Rechts-Ausfahrt – Situation zu Parkhaus und Anlieferung folglich zu 

einer geringen, aber bisher nicht kalkulierten Mehrbelastung von rund 

90 Wendefahrten durch den Nordkreisel führt (Mitfall, Nachmittagsspit-

zenstunde, siehe Abb. 6-7).  

Die Gesamtheit dieser Anpassungen gegenüber 2016 führt dann ins-

gesamt in den Spitzenzeiten zur Abnahme der Verkehrsqualität. 

Abb. 6-7: Verkehrsflussdiagramm durch den Nordkreisel für den 
Prognose-Mitfall (Nachmittagsspitzenstunde) 
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7 Untersuchung der benachbarten Knoten 
Nordkreisel – Rennbaumplatz 

Für die Funktionsfähigkeit des Nordkreisels ist wie in der Untersuchung 

2016 die unmittelbare Nähe zum bestehenden signalisierten Knoten 

Rennbaumstraße / Rat-Deycks-Straße / Freiherr-vom-Stein-Straße 

(Rennbaumplatz) zu berücksichtigen. Durch die unmittelbare Nachbar-

schaft der beiden Knoten ist zu gewährleisten, dass auch in der Spit-

zenstunde keiner der beiden Knoten durch den Rückstau des anderen 

Knotens blockiert wird. Die Entfernung beider Knotenmittelpunkte be-

trägt rund 90 m. Als Aufstellfläche stehen in Richtung Nordkreisel ca. 

80 m zur Verfügung, in Richtung Rennbaumplatz je 60 m für den Ge-

radeaus- und den rechtsabbiegenden Verkehr zuzüglich ca. 10–15 m 

gemeinsamer Aufstellfläche für beide Abbiegebeziehungen. 

Im Folgenden wird der Rückstau der beiden benachbarten Knoten se-

parat untersucht, die Ergebnisse werden in einem Zwischenfazit zu-

sammengeführt. Der Stauraumbemessung zugrunde gelegt wurde das 

95er-Perzentil (L-95)8. Dies bedeutet, dass nur jeder zwanzigste LSA-

Umlauf in der Spitzenstunde statistisch gesehen überstaut ist. Die Be-

rechnungen wurden mit dem Programm AMPEL in der Version 6.1.17 

durchgeführt, das als Berechnungsgrundlage das HBS 20159 verwen-

det. Das führt zu einer kritischeren Bewertung gegenüber den Ergeb-

nissen der Untersuchung 2016, in der noch die Programmversion ver-

wendet wurde, die auf das HBS 2001 aufbaut. Die Rückstaulängen 

werden in der neuen Programmversion insgesamt etwas höher be-

rechnet. Da AMPEL nur Festzeitsteuerungen und keine bedarfsabhän-

gige Steuerung berücksichtigt, wie sie am signalisierten Knoten ver-

wendet wird, ist hier nur eine grobe Abschätzung möglich.  

7.1 Untersuchung des lichtsignalgeregelten Knotens 
Rennbaumstraße / Rat-Deycks-Straße / Freiherr-
vom-Stein-Straße 

Am Knoten Rennbaumplatz ist zurzeit eine verkehrsabhängige LSA-

Schaltung eingerichtet; die Abbiegebeziehung aus der Freiherr-vom-

Stein-Straße in die Rennbaumstraße erfolgt über einen freien 

8  Das bedeutet, dass mit 95-prozentiger Sicherheit die berechnete Rückstaulänge nicht über-
schritten wird. Überschreitung der angegebenen Länge nur in 5% der betrachteten Zeit. 

9  Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) 2015 der Forschungsge-
sellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) 
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Rechtsabbieger. 2016 wurde der Knoten gezählt10 und eine Prognose 

erstellt. Die dem Mitfall zugrunde liegenden Werte entsprechen in etwa 

den damaligen Prognosewerten. Da im Rahmen dieses Gutachtens 

die Analyse dieses komplexen Knotens lediglich als Abschätzung der 

Qualität und Rückstaulängen erfolgt, um die Basis für eine grobe Be-

urteilung der unterschiedlichen Varianten zu erhalten, muss im Falle 

eines Umbaus die Signalschaltung ggf. detailliert ausgearbeitet wer-

den. 

Grundlage für die Untersuchungen dieses Gutachtens ist die Mitfall-

Variante, die für das Gutachten 2016 anhand der vorliegenden Schalt-

pläne mit den entsprechenden Signalgruppen modelliert wurde. Auf 

diese Basis setzen die ermittelten Verkehrsbelastungswerte für die ein-

zelnen Varianten auf. Als Umlaufzeit wird ein Wert von 80 s zugrunde 

gelegt. Die Verteilung der Freigaben wird für jede Variante im Hinblick 

auf die Rückstaulängen in Richtung Nordkreisel optimiert. Anschlie-

ßend werden Verkehrsqualität und Rückstaulängen entsprechend be-

stimmt und dokumentiert. Gegenüber der alten AMPEL-Programm-

version kann auch der freie Rechtsabbieger in der neuen Version direkt 

abgeschätzt werden.  

Für den Geradausverkehr aus der Freiherr-Vom-Stein-Straße ist eine 

eigene Busspur vorhanden, die aber zurzeit nur für Einzelfahrten einer 

Linie (253) genutzt wird und gemeinsam mit dem Geradausverkehr 

ggf. mit Vorlauf freigegeben wird. Sie wird daher auch in diesem Gut-

achten in die überschlägige Modellierung der Signalisierung nicht mit 

einbezogen. 

Für den Knoten Rennbaumstraße / Rat-Deycks-Straße / Freiherr-vom-

Stein-Straße kann in allen Varianten eine ausreichende Verkehrsqua-

lität (Qualitätsstufe D) erreicht werden.  

7.2 Rückstaulängen am Rennbaumplatz in Richtung 
Nordkreisel 

Für die Rückstaulängen vom Knoten Rennbaumstraße / Freiherr-v.-

Stein-Straße in Richtung Nordkreisel im 95er-Perzentil (L-95 / vergl. 

Abb. 7-1 bis Abb. 7-3) ergibt sich nur bei der Variante G2 „Durchbin-

dung“ ein knapp ausreichender Wert von 75 m. Bei allen übrigen Vari-

anten ist bei beiden Verkehrsbeziehungen ein Rückstauraum von gut 

10 Für das „Verkehrsgutachten zum Endausbau Kreisverkehr Stauffenbergstraße / Rennbaum-
straße / Dechant-Krey-Straße“ 2017 

Vorgehensweise

Ergebnisse  
Verkehrsqualität
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100 m erforderlich, der die vorhandenen Reserven von knapp 70 m 

deutlich übersteigt. 

 Prognose-Mitfall:  106 m (D 

 Variante G1 “Haken”:  109 m (D) 

 Variante G2 „Durchbindung“:    75 m (D) 

Für die Varianten Mitfall und G1 „Haken“ besteht bei dieser Abschät-

zung unter den bestehenden Bedingungen die Gefahr, dass es in der 

Spitzenstunde regelmäßig in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu Rück-

staus bis in den Nachbarknoten kommt.  

Am freien Rechtsabbieger in die Rennbaumstraße kommt es dagegen 

nicht zu Problemen.  

7.3 Rückstaulängen am Nordkreisel in Richtung 
Rennbaumplatz 

Aus den Untersuchungen der einzelnen Varianten zur Verkehrsqualität 

ergibt sich auch die Rückstaulänge (L-95) (vergl. Abb. 7-1 bis Abb. 

7-3).  

 Prognose-Mitfall:  21 Kfz (= 126 m)

 Variante G1 „Haken“:  31 Kfz (= 186 m) 

 Variante G2 „Durchbindung“:  12 Kfz (=   72 m) 

Durch die insgesamt höhere Verkehrsbelastung des Kreisels im Ver-

gleich zur Untersuchung 2016 (siehe Abschnitt 6.3: Zwischenfazit) 

kommt es auch hier auch zu stärkeren Rückstaubildungen.  

Wie sich in den folgenden Abbildungen (Abb. 7-1 bis Abb. 7-3) anhand 

der roten Pfeile erkennen lässt, ist keine der untersuchten Varianten 

einschließlich des Prognose-Mitfalles als unproblematisch zu bewer-

ten. Da der Rückstau im 95er-Perzentil den Rückstauraum deutlich 

überschreitet, muss zur Spitzenstunde regelmäßig mit einem Blockie-

ren des Knotens Rennbaumstr. / Rat-Deycks-Str. / Freiherr-vom-Stein-

Str. (Rennbaumplatz) gerechnet werden.  

Für die Varianten G1 „Haken“ und G2 „Durchbindung“ kommt es durch 

das stärkere Verkehrsaufkommen in der Freiherr-vom-Stein-Straße 

zusätzlich zu einem Rückstau über die Ausfahrt der Anlieferung und 

des Parkhauses hinaus.  

Wie bereits 2016 erwähnt, ist eine Schaffung weiterer Aufstellflächen 

vor dem Knoten Rennbaumplatz empfehlenswert. 

Keine Variante unproble-
matisch

begleitende Maßnahmen 
empfohlen
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Abb. 7-1: Rückstauräume (blau) und prognostizierte Rückstaulän-
gen (grün / rot) für den Prognose-Mitfall 

Abb. 7-2: Rückstauräume (blau) und prognostizierte Rückstaulän-
gen (grün / rot) für die Variante G1 „Haken“ 
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Abb. 7-3: Rückstauräume (blau) und prognostizierte Rückstaulän-
gen (grün / rot) für die Variante G2 „Durchbindung“ 

7.4 Zwischenfazit 

Am Nordkreisel ist der vorhandene Rückstauraum in Richtung Renn-

baumplatz von maximal 80 m nur bei Variante G2 „Durchbindung“ aus-

reichend bemessen. Beim Prognose-Mitfall sowie der Variante G1 wird 

in der Spitzenstunde bereits zum 95er-Perzentil mehr als der gesamte 

Rückstauraum beansprucht, so dass mit einer regelmäßigen Blockade 

des Knotens Rennbaumplatz gerechnet werden muss.  

Variante G2 ist allerdings insgesamt nicht als unproblematisch zu be-

werten, da sich in der südlichen Freiherr-vom-Stein-Straße ein erheb-

licher Rückstau bildet, der die Ausfahrten von Parkhaus sowie Anliefe-

rung des Bahnhofsquartiers blockiert. Diese ist möglichst nahe an den 

Kreisel gerückt, um die Lärmbelastung entlang der Freiherr-vom-Stein-

Straße für die Anwohner niedrig zu halten. 

Der Rückstau in die Gegenrichtung, also am Knoten Rennbaumplatz 

in Richtung des Nordkreisels, ist ebenfalls insgesamt kritisch zu 

Nordkreisel bei allen Vari-
anten kritisch

Rennbaumplatz bei allen 
Varianten kritisch
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bewerten. Alle Varianten erfordern einen z.T. deutlich größeren Rück-

stauraum in der Spitzenstunde, als unter den derzeitigen Bedingungen 

vorhanden ist. 

Beim Mitfall ist der unter den berücksichtigten Bedingungen zu erwar-

tende Rückstau zwar größer als die bereitstehende Aufstellfläche, in 

der Gesamtheit allerdings geringer als bei den beiden anderen Varian-

ten. Eine vertiefte Untersuchung bietet sich bei dieser Variante an.  

In diesem Bereich können möglicherweise ausreichende Aufstellflä-

chen zur Verfügung gestellt werden, um die Kombination des Nordkrei-

sels in direkter Nachbarschaft des signalisierten Knotens Rennbaum-

platz zu realisieren. Um einen optimalen Verkehrsablauf zu gewähr-

leisten, sollten aber die beiden Knoten als Einheit detaillierter – in Form 

einer Verkehrssimulationsrechnung – untersucht werden. Auch eine 

mögliche Umgestaltung des Knotens Rennbaumplatz sollte in diese 

Untersuchung mit einbezogen werden. 

Mitfall schneidet am  
besten ab

Gemeinsame Betrachtung 
beider Knoten und ggf. 
Umgestaltung erforderlich
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8 Zusammenstellung der Verkehrsbelastungs-
daten für das Lärmgutachten 

Für die schalltechnische Untersuchung müssen für alle diejenigen 

Streckenabschnitte Verkehrsbelastungsdaten bereitgestellt werden, 

die im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofsquartiers liegen oder bei de-

nen gegenüber den Ergebnissen der Untersuchung 2016 Veränderun-

gen der Verkehrsbelastung festzustellen sind. . 

Betroffen sind folgenden Straßenzüge: 

 Europaallee vom Nordkreisel bis zum Anschluss Omnibusbahn-

hof 

 Nordkreisel mit anschließenden Straßenabschnitten  

 Gerichtsstraße mit Einbahnstraßensystem Am Abtshof – An St. 

Remigius 

 Lützenkirchener Straße zwischen Nordkreisel und Feldstraße 

Die Belastungsdaten werden dabei bei mehrstreifigen Abschnitten und 

separaten Rechtsabbiegespuren auf der jeweils äußeren Spur gebün-

delt und für diese dargestellt.  

Da sich die erforderlichen Verkehrsbelastungsdaten auf den durch-

schnittlichen Verkehr für alle Tage (DTV) bezieht, die Zählungen und 

das Verkehrsumlegungsprogramm aber den durchschnittlichen Ver-

kehr aller Werktag (DTVw) liefern, müssen diese Werte zuerst umge-

rechnet werden. Gemäß den Vorgaben des HBS 201511 werden dafür 

die DTVw-Werte in zwei Schritten12 mit einem Wochenfaktor und ei-

nem Saisonfaktor multipliziert.  

Der Wochenfaktor richtet sich nach Belastungsklassen der untersuch-

ten Straßen und wird für Kfz allgemein und den Schwerverkehr (SV) 

getrennt angewendet. 

Belastungsklassen Kfz SV 

unter 400 0,91 0,85

400-900 0,88 0,80

900-1.700 0,90 0,82

1.700-2.600 0,91 0,80

über 2.600 0,91 0,79

Insgesamt 0,90 0,81

11  Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS, Ausgabe 2015, FGSV, 
Köln 2015 

12 Verwendet werden „aktuelle Verfahren“, in diesem Falle das "Hochrechnungsverfahren für 
Kurzzeitzählungen auf Hauptverkehrsstraßen in Großstädten", 2009 

Berechnungsverfahren
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Im zweiten Schritt werden die Daten, die auf Zählungen beruhen, mit 

einem Saisonfaktor multipliziert. Für die aktuelle Zählung im Bereich 

der Gerichtsstraße (Mai) werden die Faktoren 0,95 (Kfz) und 0,91 (SV) 

angewendet, im Bereich Nordkreisel (Zählung im November) werden 

0,99 (Kfz) und 0,98 (SV) angewendet. Auf neu gebauten Straßenab-

schnitten, die nicht auf Zähldaten beruhen, wird der Faktor 1,0 verwen-

det. 

Aus dem resultierenden DTV-Wert werden nach Vorgaben der RLS 90 

anschließend die maßgeblichen Belastungswerte für den Tages- (6-22 

Uhr) und den Nachtzeitraum (22-6 Uhr) ermittelt, getrennt nach Pkw 

und Lkw.  

Auch die prozentualen Schwerverkehrsanteile werden, sofern Zählda-

ten für die entsprechenden Abschnitte vorliegen, für den Tages- und 

Nachtzeitraum aus den Zählwerten übernommen. Bei Straßenab-

schnitten, für die keine Zähldaten vorliegen, kommen die pauschalen 

Werte der RLS 90 zur Anwendung. 

Für die Lärmuntersuchung werden folgende Daten benötigt: 

 maßgebende stündliche Verkehrsstärke (Tag) MT

 sowie der dazugehörige Lkw-Anteil (pT) 

 maßgebende stündliche Verkehrsstärke (Nacht) MN

 sowie der dazugehörige Lkw-Anteil (pN) 

Den MT-Wert wird durch Multiplikation des DTV-Wertes mit der Kon-

stante 0,06 berechnet, der MN-Wert durch Multiplikation des DTV-

Wertes mit der Konstante für den nächtlichen DTV-Anteil 0,011.  

Die richtungsbezogenen Werte für jeden Streckenabschnitt sind zu-

sammengefasst dargestellt. Die Tabellen befinden sich, getrennt nach 

Varianten, im Anhang.  

Relevante Daten
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9 Zusammenfassende Bewertung 

Die vorliegende Verkehrsuntersuchung stellt eine Aktualisierung und 

Präzisierung der Auswirkungen des Bebauungsplanes Nr. 208B/II „Op-

laden-nbso / Westseite-Quartiere“ dar. Anpassungen waren insbeson-

dere im Bereich des Bahnhofsquartiers (ehemals Einkaufszentrum und 

Torhaus / MK1) zu berücksichtigen, es wurde aber auch eine neue Va-

riante zur Anbindung der Gerichtsstraße (G1 „Haken“) untersucht und 

den beiden Varianten Prognose-Mitfall (Sperrung Gerichtsstraße) und 

G2 „Durchbindung“ gegenübergestellt. Dem lag das Ziel zugrunde, die 

Wohnnutzung im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße zu ermögli-

chen und zugleich die Erschließung des Krankenhauses und des 

Amtsgerichts zu verbessern.  

Alle drei Varianten wurden auf die Aspekte Verlagerungswirkung sowie 

Verkehrsqualität an den Knotenpunkten Nordkreisel und Rennbaum-

platz untersucht. Die Rückstaulängen wurden vertieft für die Freiherr-

vom-Steinstraße auf dem Abschnitt zwischen Rennbaumplatz und 

Nordkreisel untersucht. Hier besteht wegen des möglichen Rückstaus 

in der Spitzenstunde die Gefahr, dass sich die beiden Knotenpunkte 

gegenseitig negativ beeinflussen.  

An dieser Stelle sollen die einzelnen Planfälle verglichen und verkehr-

lich bewertet werden. Hinsichtlich der Varianten zur Verkehrsführung 

im Zuge der Gerichtstraße erfolgt eine Empfehlung.  

Der Prognose-Mitfall ohne Veränderung an der Gerichtstraße schnei-

det von allen untersuchten Varianten am günstigsten ab. Die Verkehrs-

qualität an den Knotenpunkten ist ausreichend. Es finden keine uner-

wünschten Verkehrsverlagerungen statt und die Verkehrsbelastung in 

der Gerichtsstraße und der Freiherr-vom-Stein-Straße ist im Abschnitt 

der zukünftigen Wohnbebauung unproblematisch. Die zu erwartenden 

Rückstaulängen zwischen Nordkreisel und dem signalgeregelten Kno-

tenpunkt Rennbaumplatz liegen bereits in einem kritischen Bereich, 

schneiden aber besser ab als bei Variante G1 „Haken“. Die Variante 

G2 „Durchbindung“ zeigt zwar zwischen den beiden hochbelasteten 

Knoten Nordkreisel und Rennbaumplatz einen deutlich geringeren 

Rückstau, dafür ist der Rückstau in der Freiherr-vom-Stein-Straße er-

heblich größer, was zum Rückstau ins Parkhaus und die Warenanlie-

ferung führen kann und sich auch negativ auf den Busverkehr auswirkt. 

Insgesamt liegt für den Prognose-Mitfall die günstigste Bewertung aller 

Varianten vor.  

Untersuchungsgegen-
stände 

Prognose-Mitfall / Sper-
rung der Gerichtsstraße
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Die Variante G1 schneidet insgesamt ungünstiger ab. Zum einen ist 

die Verkehrsqualität am Nordkreisel nicht mehr ausreichend, sondern 

erreich die Stufe F (ungenügend), zum anderen steigt die Verkehrsbe-

lastung in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf das etwa Achtfache an. 

Der Rückstau am Nordkreisel steigt in Richtung Rennbaumplatz und in 

die Freiherr-vom-Stein-Straße hinein deutlich an. 

Die Variante G2 schneidet am ungünstigsten ab. Auch sie erreicht am 

Nordkreisel keine auseichende Verkehrsqualität mehr, sondern eben-

falls die Stufe F (ungenügend). Die Rückstaulänge vor dem Kreisel ist 

zwar in Richtung des signalisierten Knotenpunktes sehr günstig, der 

Rückstau in der Freiherr-vom-Stein-Straße dagegen sehr ungünstig. 

Auch vor dem signalisierten Knoten tritt ein etwas längerer Rückstau 

auf als bei den anderen beiden Varianten. Das entscheidende Aus-

schlusskriterium ist jedoch die extreme Verkehrs-Verlagerungswirkung 

auf die Gerichtsstraße, die zu einer mehr als zehnmal so hohen Ver-

kehrsbelastung der Freiherr-vom-Stein-Straße führt.  

Variante Verkehrsquali-
tät Nordkreisel

Verkehrsquali-
tät Rennbaum-

platz 

Verkehrsbelas-
tung Gerichts-

straße 
[Kfz/Werktag]

Rückstau vor 
Nordkreisel 

[m][L-95] 

Rückstau vor 
Rennbauplatz 

[m][L-95] 

M Prognose-
Mitfall 

ausreichend 
(D) 

ausreichend 
(D) 

500 126 106 

G1 Haken ungenügend 
(F) 

ausreichend 
(D) 

4.200  186 109 

G2 Durchbin-
dung 

ungenügend 
(F) 

ausreichend 
(D) 

6.500  72 75 

unbedenklich

zufriedenstellend 
zu hinterfragen

problematisch 

Tabelle 9-1: Übersicht der Kriterien aller Varianten 

Die Verkehrssituation am Doppelknoten Nordkreisel und Rennbaum-

platz ist in allen Varianten angespannt, am besten schneidet aber der 

Prognose-Mitfall „Sperrung Gerichtsstraße“ ab, da er als einzige Vari-

ante eine ausreichende Verkehrsqualität an beiden untersuchten Kno-

ten erreicht. Auch die Verkehrsbelastung in der Freiherr-vom-Stein-

Straße ist um ein Vielfaches niedriger als die der Varianten, was eine 

bessere Wohnqualität in der Freiherr-vom-Stein-Straße ermöglicht. Al-

lerdings legt die überschlägige Berechnung der Rückstaus vor dem 

G1 „Haken“: Öffnung der 
Gerichtsstraße bis zum 
Krankenhaus 

G2: Durchbindung der Ge-
richtsstraße in beide Rich-
tungen für den MIV 

Fazit
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Nordkreisel sowie dem Knotenpunkt Rennbaumplatz eine vertiefte Un-

tersuchung in Form einer Mikrosimulation nahe, da sich nur so die 

Wechselwirkungen zweier Knotenpunkte genau bestimmen lassen 

und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können.  

Der Planfall G1 „Haken“ ist hinsichtlich der verkehrlichen Wirkungen 

problematischer, insbesondere ist die Verachtfachung der Verkehrs-

belastung im Zuge der Gerichtstraße hier kritisch zu hinterfragen. Die 

nahräumliche Erschließung des Krankenhauses und weiterer benach-

barter Ziele und die damit verbundene Entlastung der Düsseldorfer 

Straße bietet aber auch Vorteile und neue Gestaltungsmöglichkeiten 

für die Mitte Opladens, sodass es lohnend sein kann, mit einer allge-

meinen Kfz-Verkehrsreduktion die Voraussetzungen für diese Variante 

zu schaffen.  

Die Variante G2 „Durchbindung“ kann nicht empfohlen werden, da sie 

aus verkehrlicher Sicht über die nicht ausreichende Verkehrsqualität 

am Nordkreisel hinaus den gravierenden Nachteil hat, Kfz-Verkehr in 

die Opladener Innenstadt hinein zu verlagern. Dieser Nachteil bliebe 

auch bei einer allgemeinen Reduktion des Kfz-Verkehrs bestehen.  
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11 Anhang 

11.1 Differenznetze der Varianten G1 und G2 

gegenüber dem Prognose-Nullfall 

Abb. 11-1: Differenznetz (DTVw) Variante G1 „Haken“ zu Prognose-
Nullfall 2030 
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Abb. 11-2: Differenznetz (DTVw) Variante G2 „Durchbindung“ zu Prognose-Nullfall 2030 
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11.2 Verkehrsqualitäten / Verkehrsdaten 

11.2.1 Nordkreisel 

Abb. 11-3: Verkehrsqualität Nordkreisel Prognose-Nullfall 
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Abb. 11-4: Verkehrsqualität Nordkreisel Prognose-Mitfall 
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Abb. 11-5: Verkehrsqualität Nordkreisel Variante G1 „Haken“ 
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Abb. 11-6: Verkehrsqualität Nordkreisel Variante G2 „Durchbindung“ 
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Abb. 11-7: Verkehrsqualität Nordkreisel Prognose-Mitfall 95% 
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Abb. 11-8: Verkehrsqualität Nordkreisel Prognose-Mitfall 92% 
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Abb. 11-9: Verkehrsqualität Nordkreisel Variante G1 „Haken“ 95% 
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Abb. 11-10: Verkehrsqualität Nordkreisel Variante G1 „Haken“ 92% 
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Abb. 11-11: Verkehrsqualität Nordkreisel Variante G2 „Durchbindung“ 95% 
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Abb. 11-12: Verkehrsqualität Nordkreisel Variante G2 „Durchbindung“ 92% 
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11.3 Rat-Deycks-Str. / Rennbaumstr. / Freiherr-Vom-
Stein-Str. 

Abb. 11-13: Prognose-Mitfall, Rückstau 106 m, Qualitätsstufe D 
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Abb. 11-14: Variante G1 „Haken“, Rückstau 109 m, Qualitätsstufe D 
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Abb. 11-15: Variante G2 „Durchbindung“, Rückstau 75 m, Qualitätsstufe D 

11.4 Daten für das Lärmgutachten 

1) Zählung 2017 (März) 

3) Zählung 2016 (November) 

4) Zählung 2019 (Mai-Juni) 

5) Gutachten 2016 

Quellen der Zähldaten
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Prognose-Nullfall
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Prognose-Mitfall
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Variante G1 „Haken" Variante G1  
Haken
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Variante G2  
„Durchbindung“




